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Das Rote Kreuz 101

Zckwei-eriktier lUllltärlamtätZvereiii.

tîn à Herren Vkki2iere, Unteroàiere unll Zolckaten!

^srte tiamsraäsn unä V?akkenbrüller!

Gemäß Art. 1-1 der Statuten werden die Sektionen hiermit auf Sonntag, den
0. Mai 1923, punkt 10 Uhr 30, ins „Bürgerhaus" in Bern zur Versammlung
einberufen. Alle werden sich eine Ehre daraus machen, sich an dieser Versammlung ver-
treten zu lassen, an welcher der Herr Oberfeldarzt über folgendes Thema das Wort ergreifen
wird: „Aufgaben und Organisation der Militärsanitätsvcreine". Die von
den Sektionen auf Grund von Art. 15 der Statuten bezeichneten Delegierten werden in
Uniform erscheinen. Sie müssen dem Zentralvorstand bis spätestens 30. April angekündigt
werden.

Programm: 1l) Uhr 30: Austeilung der Stimmkarten und Entgegennahme der verspäteten
Vollmachten. — Eröffnung der Versammlung.
1. Statutarische Tagesordnung. Die Sektionen haben keine An-

träge eingereicht, mit Ausnahme derjenigen von Genf, welche
folgenden Zusatz zu Art. 15 der Statuten beantragt: „Für
den Fall, daß eine Sektion aus finanziellen oder andern
gehörig begründeten Ursachen verhindert ist, diejenige Anzahl
von Delegierten zu senden, zu der sie berechtigt wäre, so

vertritt der Delegierte alle ihr durch den gegenwärtigen
Artikel eingeräumten Stimmen." Der Zentralvorstand wird
seinerseits Bericht erstatten über die ihm übertragene Prüfung
der Frage der Unfallversicherung.

2. Technische Mitteilungen durch Herrn Hauptm. Messerli.
3. Vortrag des Herrn Oberfeldarztes mit darauffolgender even-

tueller Diskussion und Abstimmung.
13 Uhr: Gemeinsames Mittagessen im „Bürgerhaus".

14^—17s» ^ Eventueller Ausslug auf den Gurten und Dislokation.

Mit Rücksicht auf die besondere Organisation der diesjährigen Delegiertenversammlung,
welche der Zeulralvorstand auf sich hat nehmen müssen, zählen wir darauf, daß die Sek-
tioncu uns die Aufgabe durch eine rechtzeitige Anmeldung erleichtern werden.

Ein gemeinsames Mittagessen im „Bürgerhaus" ist vorgesehen zum Preis von Fr. -1.50

pro Person söhne Wein). Die Sektionen sind gebeten, auch die Anmeldung der Teilnehmer
an diesem Essen bis zum 30. April nicht zu vergessen.

Lausanne, 1. April 1923. Im Namen des Zentraivorstandes,

Der Präsident: Der Sekretär:
15 DsIâOr-ârass^. I„. IZr-ssssrasl.

Auz vereinzleben.
Infolge zahlreicher Eingänge von Vcreinsnachrichtm muß ein Teil derselben auf nächste

Nummer verschoben weiden. Die Redaktion.

Aarga«. Vereinte Kraft macht stark! So dachten

auch die aargauijchen Samariter. Schon anläßlich

der Delegiertenversammlung in Vevey wurde von
den aargauischen Samaritern die Frage ausgeworfen,

ob es nicht angezeigt sei, die aargauischen Samariter-

vereine zu einem Verbände zu vereinigen. Auf den

Wellen des «chae T,einan» wurde ein Initiativ-
komitce ernannt zur Prüfung dieser Frage. Schon im

Juli 1922 fand in Aarau eine Telegiertenversamm-

lung statt, bei welcher unser verehrter Herr Zentral-
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